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K U N D M A C H U N G 
 
 

Herr Markus Baldauf, Hittisau, hat mit Eingabe vom 04.12.2023, bei der Bezirkshauptmannschaft 

Bregenz eingelangt am 06.12.2023, um die Erteilung der gewerbebehördlichen 

Betriebsanlagengenehmigung für die Änderung der Kfz-Werkstätte in Hittisau, Wirt 462, durch 

die Errichtung und den Betrieb eines Zubaues (Erweiterung der Werkstatt mit neuem Lager) und 

eines eingehausten Waschplatzes auf Gst 627/3, KG Hittisau, nach den von der baukultur 

Management GmbH, Schwarzenberg, verfassten Plan- und Beschreibungsunterlagen vom 23.11. 

und 04.12.2023 angesucht. 

 

Aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen ergibt sich, dass für dieses Vorhaben das 

vereinfachte Verfahren im Sinne des § 359b Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) durchzuführen 

ist.  

 

Eine Übermittlung der Projektunterlagen in digitaler Form unter Angabe der betreffenden 

Aktenzahl sowie Name und Telefonnummer ist per E-Mail unter bhbregenz@vorarlberg.at 

möglich, sofern uns digitale Projektunterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Bitte fragen Sie im 

betreffenden Fall nach. 

 

Einsichtnahme in die Projektunterlagen: 

Nachbarn (§ 75 Abs 2 GewO 1994) können in die Projektunterlagen bis zum 09.01.2024   

 

- bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz, 4. Stock, Zimmer Nr 426 

- beim Gemeindeamt Hittisau während der Zeiten des Parteienverkehrs 

einsehen. 

 

Anhörungsrecht und allfällige Einwendungen: 

Nachbarn (§ 75 Abs 2 GewO 1994) können innerhalb der oben festgelegten Frist von ihrem 

Anhörungsrecht Gebrauch machen und einwenden, dass die Voraussetzungen für die 

Durchführung des vereinfachten Verfahrens nicht vorliegen; darüber hinausgehend steht den 

Nachbarn keine Parteistellung zu. Erheben die Nachbarn innerhalb der oben festgelegten Frist 

keine diesbezüglichen Einwendungen, so endet die Parteistellung (§ 359b Abs 2 GewO 1994). 
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Außerhalb der Zeiten des Parteienverkehrs können schriftliche Stellungnahmen bei der Bezirks-

hauptmannschaft Bregenz nach Terminvereinbarung abgegeben oder im Postwege übermittelt 

werden. 

 

Entsendung von Vertretern: 

Parteien können alleine, in Begleitung eines Vertreters oder mit einer Person ihres Vertrauens 

zur Einsicht bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz erscheinen. Die Vertreter der Nachbarn 

haben schriftliche Vollmachten mitzubringen, die sie zur Abgabe vorbehaltsloser Erklärungen 

ermächtigen. 

 

 
 
Der Bezirkshauptmann 
im Auftrag 
 
 
 
Thomas Brüstle 
 
 

 
Hinweis: Die Entfernung oder 
Beschädigung der Kundmachung vor 

dem Verhandlungstermin ist gemäß 
§ 273 StGB verboten! 
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Ergeht zur Kenntnis an: 

 

 das Gemeindeamt Hittisau, vorab via E-Mail (gemeinde@hittisau.at), unter Anschluss einer 

Projektausfertigung, mit dem Ersuchen 

 

• um Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde und Anschlag auf dem Betriebsgrund-

stück und in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten Häusern; aus Gründen der 

Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit können anstelle des Anschlages die Eigen-

tümer des Betriebsgrundstückes und der unmittelbar benachbarten Häuser persönlich 

verständigt werden. 

 

 Herrn Markus Baldauf, Wirt 462, 6952 Hittisau, per E-Mail versendet office@kfztechnik-

baldauf.at 

 

 die baukultur Management GmbH, Hof 651a, 6867 Schwarzenberg, per E-Mail versendet 

office@baukulturgmbh.com, als Planverfasser 

 

 

FdRdA: 
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